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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 
 

245/2023 

Satzung 
über die Erhebung 

der Grundsteuer und der Gewerbesteuer 
für das Haushaltsjahr 2024 (Hebesatzsatzung) der Stadt Essen 

vom 4. Dezember 2023 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 S. 2 lit. f und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes 
vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Jahressteuergeset-
zes 2022 vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), und § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Jahressteuergesetzes 
2022 vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) sowie § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für 
die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981, zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 738), hat der Rat der Stadt Essen in sei-
ner Sitzung am 29.11.2023 folgende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze für das Haus-
haltsjahr 2024 beschlossen:  
 

§ 1 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:  
 
1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 255 v.H.  
2. Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) 670 v.H.  
3. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 480 v.H.  
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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246/2023 

Satzung 
vom 4. Dezember 2023 

zur Änderung der Benutzungsordnung für die 
Abfallwirtschaftseinrichtungen der Stadt Essen (AwiE BenO) 

vom 17.11.2005, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 05.12.2022 

 
Aufgrund 
 
• der §§ 8 und 9 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in z. Zt. 
gültiger Fassung, 

• des § 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.06.1988 (GV NW S. 250), in z. Zt. gültiger 
Fassung, 

• des § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.10.1969 (GV NW 1969 S. 712), in z. Zt. gülti-
ger Fassung, 

• der Satzung der Stadt Essen über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung – AbfwS) vom 13.11.2001, in z. Zt. gültiger Fas-
sung, 

 
hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 29.11.2023 folgende Satzung zur Ände-
rung der Benutzungsordnung für die Abfallwirtschaftseinrichtungen (AWiE BenO) der Stadt 
Essen vom 17.11.2005, in z. Zt. gültiger Fassung, beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Stadt Essen bedient sich zur getrennten Erfassung von Abfällen aus privaten 

Haushalten folgender Abfallwirtschaftseinrichtungen: 
 
 Recyclinghöfe: 
 - Lierfeldstraße 49 
 - Laupendahler Landstraße 150 
 
 Recyclingstationen: 
 - Elisenstraße 76 
 - Langenberger Straße 564 
 - Pferdebahnstraße 32 
 
 Grünannahmestellen: 
 - Jahnstraße 77 
 - Stauderstraße 219 
 
 Zur Sammlung schadstoffhaltiger Abfälle steht ein Schadstoffmobil zur Verfügung. 
 
  



Nr. 49/2023 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 6 

Artikel 2 
 
Die der Benutzungsordnung gemäß § 3 Abs. 2 anliegende Liste wird durch die als Anlage 1 
beigefügte Liste ersetzt. 
 

Artikel 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 
GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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Anlage 1 der Benutzungsordnung für die Abfallwirtschaftseinrichtungen der Stadt Essen 
 
Recyclinghöfe, -stationen und Grünannahmestellen  Info-Hotline 854- 222 
 
Abfallarten Recyclinghof 

Lierfeldstr. 49 
Recyclinghof 
Laupendahler 
Landstr. 150 

Recycling- 
station 
Elisenstr. 76 

Recycling- 
station 
Pferdebahnstr. 32 

Recycling- 
station 
Langenberger 
Str. 564 

Grünannahme- 
Stellen 
Jahnstr. 77 
Stauderstr. 219 

Schadstoff- 
mobil, 
Standorte 
gem. Sonder- 
veröffentlichung 

Asbestzement X - - - - - - 
Autoreifen (mit und 
ohne Felge) 

X X - - - - - 

Batterien (Kleinbatte-
rien) 

X X - - X - X 

Batterien (Autobatte-
rien) 

X X - - - - X 

Baumischabfälle X X  - - - - - 
Bauschutt X - - - - - - 
Behandeltes Holz (z. B. 
Bahnschwellen, Klet-
tergerüste) 

X - - - - - - 

Bremsflüssigkeit - - - - - - X 
Elektrogroßgeräte X X - - X - - 
Elektrokleingeräte X X X X X - X 
Energiesparlampen X X - - - - X 
Fieberthermometer - - - - - - X 
Flaschen X X - - - - - 
Grünabfälle X bis 1 m³ bis 1 m³ bis 1 m³ bis 1 m³ bis 1 m³ - 
Hartkunststoffe 
(Bobbycar) 

X - X X X -  

Haushaltschemikalien - - - - - - X 
Haushaltsreinige - - - - - - X 
Kabel X X - - X - - 
Kartonagen X X X X X - - 
Kondensatoren - - - - - - X 
Konservengläser (leer) X X - - - - - 
Kühlflüssigkeit - - - - - - X 
Kühlschränke X X - - X - - 
Lacke - -  -  - - - X 
Leuchtstoffröhren max. 20 Stk max. 20 Stk - - - - max. 20 Stk. 
Lösungsmittel/Altöl - - - - - - X 
Medikamente X X - - - - X 
Nachtspeicher X - - - - - - 
Ölradiatoren X X - - - - - 
Papier, Pappe X X X X X - - 
Pflanzenschutzmittel - - - - - - X 
Restabfälle X bis 2 m³ - - - - - - 
Säuren und Laugen - - - - - - X 
Schrott X X X X X - - 
Schuhe X X - X - - - 
Sperrmüll X X - - - - - 
Spraydosen (mit Ver-
schlusskappe) 

- - - - - - X 

Textilien X X - - - - - 
Verpackungen für die 
gelbe Tonne 

X X - - X - - 

Wand- und Deckenfar-
ben (max. 5 Eimer) 

X - - - - - X 

Wurzeln, Stammholz X X - - - - - 
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247/2023 

Satzung 
vom 4. Dezember 2023 

zur Änderung der Satzung 
über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 

(Abfallwirtschaftssatzung) 
vom 13.11.2001, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 05.12.2022 
 
Aufgrund 
• der §§ 7, 8, 9 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in z.Zt. gülti-
ger Fassung, 

• der §§ 2, 3, 5 Abs. 1 bis 5 und Abs. 11, und 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.06.1988 
(GV NW S. 250), in z. Zt. gültiger Fassung, 

• des § 89 Abs. 1 Nr. 5 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21.06.2018 (GV NRW 2018 S. 421), in z.Zt. gültiger 
Fassung, 

• des § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 896), in z.Zt. gülti-
ger Fassung 

 
und in Ausführung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), in z.Zt. gültiger Fassung, 
 
hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 29.11.2023 folgende Satzung zur Ände-
rung der Satzung der Stadt Essen über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung – AbfwS) vom 13.11.2001, in z. Zt. gültiger Fassung, be-
schlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 17 Abs. 2, 4 und 6 erhalten folgende Fassung: 
 
(2) Zugelassene und mit einem Barcodeaufkleber und einem Transponderchip ausge-

stattete Restabfallbehälter sind Behälter mit einem Fassungsvermögen von: 
 a) 40 l 
 b) 60 l 
 c) 80 l 
 d) 120 l 
 e) 240 l 
 f) 660 l 
 g) 770 l 
 h) 1.100 l 
 i) Behälter mit einem größeren Fassungsvermögen als 1.100 l 
 j) 3.000 l Unterflurbehälter auf Antrag ab nachgewiesenen 20 Wohneinheiten 
 k) 5.000 l Unterflurbehälter auf Antrag ab nachgewiesenen 20 Wohneinheiten 
 
(4) Mit Barcodeaufklebern und Transponderchips ausgestattete Bioabfallbehälter werden 

in den Größen 80 l, 120 l, 240 l und 1.100 l angeboten. Das für Bioabfall vorzuhal-
tende Volumen richtet sich nach den anfallenden Bioabfallmengen. 
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(6) Mit Barcodeaufklebern und Transponderchips ausgestattete Papierbehälter (Blaue 
Tonnen) werden in den Größen 120 l, 240 l, 1.100 l und als 3.000 l und 5.000 l Unter-
flurbehälter angeboten. 

 
Artikel 2 

 
§ 18 Abs. 2 und 5 erhalten folgende Fassung: 
 
(2) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl, Größe und 

Zweck der Abfallbehälter. Um eine vollständige Erfassung aller anschlusspflichtigen 
Grundstücke und der genutzten Restabfall-, Bioabfall- und Papierbehälter zu gewähr-
leisten, werden mit Ausnahme der Unterflursysteme alle Behälterarten und -größen 
mit einem Identifikationssystem ausgestattet. Damit erfolgt eine genaue Zuordnung 
des jeweiligen Behälters zu dem angeschlossenen Grundstück. Nur mit dem Identifi-
kationssystem ausgestattete Restabfall-, Bioabfall- und Papierbehälter werden ent-
leert. 
Gefäße mit beschädigten oder fehlenden Barcodeetiketten oder Transponderchips 
werden nicht geleert. 

 
(5) Die Anzahl und Größe der Restabfallbehälter können auf 10 Liter pro Einwohner und 

Woche vermindert werden, wenn eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 
1. das Grundstück ist an die regelmäßige Papier- und die Bioabfallsammlung an-

geschlossen 
2. die auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle werden gemäß § 15 Abs.1 

selbst kompostiert und das anfallende Altpapier wird in den Depotcontainern 
für Altpapier entsorgt 

3. das Grundstück ist an die regelmäßige Papierabfallsammlung angeschlossen 
und die auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle werden selbst kompostiert 

4. das Grundstück ist an die regelmäßige Bioabfallsammlung angeschlossen und 
das anfallende Altpapier wird in den Depotcontainern für Altpapier entsorgt. 
Wird nur der Bioabfall oder das Altpapier den Verwertungssystemen zuge-
führt, kann das Restabfallvolumen auf 25 Liter reduziert werden. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann die Stadt ein geringeres Behältervolumen zulassen. 
Ein Mindestrestabfallvolumen von 5 Litern pro Person und Woche darf nicht 
unterschritten werden. Die Reduzierung ist schriftlich zu beantragen. 

 
Artikel 3 

 
§ 25 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Stadt bedient sich neben den auf den Grundstücken aufgestellten Abfallbehältern 

zur getrennten Erfassung von Abfällen folgender Einrichtungen: 
 
 Recyclinghöfe: 
 - Lierfeldstraße 49 
 - Laupendahler Landstraße 150 
 
 Recyclingstationen: 
 - Elisenstraße 76 
 - Langenberger Straße 564 
 - Pferdebahnstraße 32 
 
 Grünannahmestellen: 
 - Jahnstraße 77 
 - Stauderstraße 219 
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Artikel 4 
 
§ 27 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
 
(6) Zur eindeutigen Zuordnung der Restabfall-, Bioabfall- und Papierbehälter zum ange-

schlossenen Grundstück haben die Anschlusspflichtigen diese mit den von der Stadt 
/EBE zur Verfügung gestellten Barcodeklebeetiketten im Rahmen der Einführung des 
elektronischen Identifikationssystems zu kennzeichnen. Bei Gefäßen, die mit einem 
Identifikationssystem ausgestattet sind, ist es nicht erlaubt, Veränderungen bzw. Be-
schädigungen an den Barcodeaufklebern oder Transponderchips vorzunehmen oder 
diese zu entfernen. Die Anschlusspflichtigen haben fehlende oder beschädigte Auf-
kleber und Transponderchips der Stadt Essen/EBE umgehend anzuzeigen. 

 
Artikel 5 

 
§ 31 Abs. 1 Nr. 13 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ord-

nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, insbe-
sondere indem er entgegen: 

 
13. § 27 Abs. 6 S.2 Veränderungen und/oder Beschädigungen an den Barcodeeti-

ketten oder Manipulationen an den Transponderchips, die deren Funktion be-
einträchtigen, herbeiführt. 

 
Artikel 6 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 
* * * 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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248/2023 

Satzung 
vom 4. Dezember 2023 

zur Änderung der Satzung der Stadt Essen 
über die Erhebung von Gebühren für abfallwirtschaftliche Leistungen 

vom 19.12.2001 (in der Fassung vom 05.12.2022) 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 lit. f) und i) und 77 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), in z. Zt. gültiger Fassung, des § 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) vom 21.06.1988 (GV 
NRW S. 250), in z. Zt. gültiger Fassung, der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 
610), in z. Zt. gültiger Fassung, sowie in Ausführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 
24.02.2012 (BGBl. I S. 212), in z. Zt. gültiger Fassung, hat der Rat der Stadt Essen in seiner 
Sitzung am 29.11.2023 folgende Änderung der Satzung der Stadt Essen über die Erhebung 
von Gebühren für abfallwirtschaftliche Leistungen (Abfallgebührensatzung) beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Bei einem wöchentlich einmaligen Entleerungsrhythmus im Vollservice beträgt der Jahres-
gebührensatz pro Liter 3,12 EUR. Entsprechend ergeben sich kaufmännisch gerundet pro 
zugelassenem Restabfallbehälter folgende Jahresgebührensätze:  
 
a) 40 l = 124,80 EUR 
b) 60 l = 187,20 EUR 
c) 80 l = 249,60 EUR 
d) 120 l = 374,40 EUR 
e) 240 l = 748,80 EUR 
f) 660 l = 2.059,20 EUR 
g) 770 l = 2.402,40 EUR 
h) 1.100 l = 3.432,00 EUR 
i) Unterflurbehälter 3.000 l = 9.360,00 EUR 
j) Unterflurbehälter 5.000 l = 15.600,00 EUR 
 
Für Behälter mit einem größeren Fassungsvermögen als 1.100 l werden pro Liter 3,12 EUR 
festgesetzt. 
 
Zugelassene Abfallsäcke können für 2,50 EUR pro Stück erworben werden. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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249/2023 

Satzung 
vom 4. Dezember 2023 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Entwässerungsabgaben (Entwässerungsabgabensatzung) 

der Stadt Essen 
vom 02.12.2011 (in der Fassung vom 05.12.2022) 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 lit. f) und i) und 77 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), in z. Zt. gültiger Fassung und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), in z. 
Zt. gültiger Fassung, sowie des § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), in z. Zt. gül-
tiger Fassung, des Abwasserabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (AbwAG NRW) vom 
08.07.2016 (GV NRW S. 559), in z. Zt. gültiger Fassung und des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in z. Zt. gül-
tiger Fassung in Verbindung mit der Satzung über die Benutzung der Entwässerungseinrich-
tungen der Stadt Essen (Entwässerungssatzung) vom 30.11.2015 (Amtsblatt Nr. 49 vom 
04.12.2015) hat der Rat der Stadt Essen in der Sitzung am 29.11.2023 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Entwässerungsabgaben (Entwässerungsab-
gabensatzung) der Stadt Essen vom 02.12.2011 (Amtsblatt Nr. 50 vom 16.12.2011), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 05.12.2022, beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Gebührensätze werden wie folgt geändert:  
 
1.) In § 6  
 

Abs. 1 a) 
für Mitglieder von Abwasserverbänden 2,16 EUR 

 
 Abs. 1 b) 

für die übrigen Gebührenpflichtigen 3,58 EUR 
 

Abs. 2 a) 
 für die Mitglieder von Abwasserverbänden 1,29 EUR 
 
2.) In § 7 Abs. 2 Satz 2 86,92 EUR 
 
3.) In § 8 Abs. 2 Satz 2  29,63 EUR 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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250/2023 

Satzung 
vom 4. Dezember 2023 

zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und den Winterdienst 

und über die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren 
vom 06.12.2004 (in der Fassung vom 05.12.2022) 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 S. 2 lit. f, i und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666), in z. Zt. gültiger Fassung, der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentli-
cher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV. NRW. S. 706 / SGV NRW 2061), in z. 
Zt. gültiger Fassung, und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), in z. Zt. gültiger Fassung, 
hat der Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am 29.11.2023 folgende Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und über die Erhebung 
von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren in der Stadt Essen (Straßenreinigungs- 
und Winterdienstsatzung) beschlossen:  
 

Artikel 1: 
 
§ 4 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Schnee und Eis frei zu 
halten. 
 

Artikel 2: 
 
§ 7 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:  
„Die Benutzungsgebühr für eine wöchentliche Straßenreinigung beträgt 10,53 EUR jährlich 
pro Frontmeter (Abs. 1-4).“  
 

Artikel 3: 
 
§ 7 Abs. 6 erhält folgende Fassung:  
„Für den Winterdienst wird eine zusätzliche Benutzungsgebühr erhoben. Sie beträgt jährlich 
pro Frontmeter (Abs. 1-4) für:  
 
die Streuklasse A: 3,09 EUR  
die Streuklasse B: 2,07 EUR.“  
 

Artikel 4: 
 
Das Straßenreinigungsverzeichnis wird geändert. Die in Tabelle 1 zu dieser Satzung aufge-
führten Einträge werden gestrichen. Stattdessen werden die in Tabelle 2 zu dieser Satzung 
aufgeführten Einträge eingefügt.  
 

Artikel 5: 
 
Das Winterdienstverzeichnis wird geändert. Die in Tabelle 3 zu dieser Satzung aufgeführten 
Einträge werden gestrichen. Stattdessen werden die in Tabelle 4 zu dieser Satzung aufge-
führten Einträge eingefügt. 
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Artikel 6: 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
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Tabelle 1 
 

Straßenreinigungsverzeichnis 
- zum 01.01.2024 zu streichende Einträge - 

 
Straße Teilbereich/Bemerkung A B C C 
      
Altendorfer Straße  
 

Haedenkampstr./ Dickmannstr. 
- Holdenweg/Altendorfer Str. 
364/379 

1 1 5 1,3 

Bahnstr. einschließlich Busbahnhof Kup-
ferdreh und  
Parkplatz zw. Hofstraße und 
Poststraße 

1 1 1 8 

Blitzstr.  2 1 1 4 
Bonnekampstr. Auf der Reihe - Kiepenkääls 

Weg 
1 1 1 6 

Bonnekampstr. Kiepenkääls Weg - Stadtgrenze 2 1 1 6 
Hans-Böckler-Str. ohne Stichstraße zu den 

Grundstücken Hans-Böckler-
Str. 70 - 80 und ohne deren Zu- 
und Abfahrten von der Hans-
Böckler-Str. (B 224) 

1 1 2 1 

Hans-Böckler-Str. Stichstraße zu den Grundstü-
cken Hans-Böckler-Str. 70 - 80 
und deren Zu- und Abfahrten 
von der Hans-Böckler-Str. (B 
224) 

1 1 1 1 

Karlstraße ohne Stichstraße zwischen Nr. 
10 und 12 sowie zu Nr. 188a - 
188d 

1 1 1 5 

Mechtildisstraße  1 1 2 1 
Rahmannstraße einschl. Verbindungsweg Rah-

mannstr. Nr. 33 - Reuenberg 
2 1 1 4 

Wilhelminenstraße  2 1 1 5 
 
 
 
A Unterscheidung nach Reinigungspflichten 
 A1=Stadt Essen 
 A2=Anlieger 
 
B Unterteilung nach Umfang der Reinigung 
 B1=Fahrbahn und Gehweg 
 B2=Fußgängerstraße 
 
C=Anzahl der Reinigungen pro Woche 
 
D=Zuständiger Stadtbezirk  
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Tabelle 2 
 

Straßenreinigungsverzeichnis 
- zum 01.01.2024 neu aufzunehmende Einträge - 

 
Straße Teilbereich/Bemerkung A B C D 
      
Altendorfer Str. Haedenkampstr./ Dickmann-

str. - Holdenweg/Altendorfer 
Str. 364/379 

1 1 6 1,3 

Bahnstr. einschließlich Busbahnhof 
Kupferdreh und Parkplatz 
zw. Hofstr. und Poststr. 

1 1 3 8 

Blitzstr.  1 1 1 4 
Bonnekampstr. Auf der Reihe - Stadtgrenze 1 1 1 6 
Charlottenhöhe  2 1 1 8 
Hans-Böckler-Str.  1 1 2 1 
Hermannshöhe  2 1 1 8 
Holteyer Höhe  2 1 1 8 
Karlstr. Altenessener Str. - Wilhelm-

Nieswandt-Allee, ohne 
Stichstraße zwischen Nr. 10 
und 12 

1 1 2 5 

Karlstr. Wilhelm-Nieswandt-Allee - 
Heßlerstr., ohne Stichstraße 
zu Nr. 188 a - 188 d 

1 1 1 5 

Maria-Weber-Weg  2 1 1 6 
Mechtildisstr.  1 1 3 1 
Rahmannstr. Reuenberg - Donnerstr. 1 1 1 4 

 
 
 
A Unterscheidung nach Reinigungspflichten 
 A1=Stadt Essen 
 A2=Anlieger 
 
B Unterteilung nach Umfang der Reinigung 
 B1=Fahrbahn und Gehweg 
 B2=Fußgängerstraße 
 
C=Anzahl der Reinigungen pro Woche 
 
D=Zuständiger Stadtbezirk  
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Tabelle 3 
 

Winterdienstverzeichnis 
- zum 01.01.2024 zu streichende Einträge - 

 
Straße  Teilbereiche / Bemerkungen Streuklasse 
   
Econova-Allee Bottroper Straße - bis einschließlich Nr. 

21 ohne Stichstraße zu Nr. 1 - 5 und 2 - 
20 

A 

 
 
 
Streuklasse A = Winterdienst im Rahmen einer 24-Stunden-Bereitschaft  
Streuklasse B = Winterdienst im Rahmen einer 16-Stunden-Bereitschaft in der Zeit von 6.00 
— 22.00 Uhr  
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Tabelle 4 
 

Winterdienstverzeichnis 
- zum 01.01.2024 neu aufzunehmende Einträge - 

 
 

Straße  Teilbereiche / Bemerkungen Streuklasse 
   
Am Stadthafen Econova-Allee - einschl. Wendekreis bei 

Nr. 25 
A 

Econova-Allee Bottroper Straße - Am Stadthafen ein-
schließlich Kreisverkehr, ohne Stich-
straße zu Nr. 1 - 5 und 2 - 20 

A 

 
 
 
Streuklasse A = Winterdienst im Rahmen einer 24-Stunden-Bereitschaft  
Streuklasse B = Winterdienst im Rahmen einer 16-Stunden-Bereitschaft in der Zeit von 6.00 
— 22.00 Uhr  
 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 
Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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251/2023 

Prüfungsordnung 
für die Erste Verwaltungsprüfung der Beschäftigten 

im kommunalen Verwaltungsdienst (POV-Kom-I) 
vom 4. Dezember 2023 

 
Der Rat der Stadt hat am 29. November 2023 als zuständige Stelle gem. § 56 Abs. 1 Berufs-
bildungsgesetz vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931) - BBiG - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) der Verordnung über die 
Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angelegenheiten der Be-
rufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie die Zuständigkeiten nach dem 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) (BBiGZustVO) vom 5. September 2006 (GV. 
NRW. S. 446), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. November 2018 (GV. NRW. S. 
588), erlässt nach Beschluss des Berufsbildungsausschusses vom 14.08.2023 die folgende 
Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen:  
 

Abschnitt I: 
Aufbau des Lehrgangs und Prüfungsausschüsse 

 
§ 1 Aufbau des Lehrgangs 

 
Der Verwaltungslehrgang I besteht aus einem Basis- und einem Aufbaulehrgang. Der Basis-
lehrgang geht dem Aufbaulehrgang zwingend voraus und endet mit einer Prüfung (Abschnitt 
III). Zur Ersten Verwaltungsprüfung nach Abschluss des Aufbaulehrgangs (Abschnitt IV) ist 
nur zugelassen, wer den Basislehrgang bestanden hat. 
 

§ 2 Errichtung von Prüfungsausschüssen 
 
Die zuständige Stelle errichtet für die Durchführung der Prüfung nach dem Basislehrgang 
und die Durchführung der Ersten Verwaltungsprüfung nach dem Aufbaulehrgang Prüfungs-
ausschüsse.  
 

§ 3 Zusammensetzung und Berufung 
 
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus Beauftragten 
 

a) der Arbeitgeber, 
b) der Arbeitnehmer,  
c) der zuständigen Stelle.  

 
Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Die Zahl der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerbeauftragten muss gleich sein. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses haben Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Mitglieder und stellvertre-
tende Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung 
im Prüfungswesen geeignet sein.  

 
(2) Die Institutsvorsteherin oder der Institutsvorsteher beruft die Mitglieder und stellver-

tretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Dauer von vier Jahren. Diese 
Befugnis sowie alle weiteren ihr oder ihm nach dieser Prüfungsordnung zustehenden 
Befugnisse können auf die Studienleitung übertragen werden. 
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(3) Die Beauftragten der Arbeitgeber und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
werden auf Vorschlag der Gebietskörperschaften berufen, die Träger des Studienin-
stituts sind. Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter werden auf Vorschlag der im Einzugsgebiet des Studieninstituts für Be-
schäftigte im kommunalen Verwaltungsdienst bestehenden Gewerkschaften und 
selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zielsetzung berufen.  

 
(4) Werden Mitglieder und stellvertretende Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender 

Zahl innerhalb einer vom Studieninstitut gesetzten angemessenen Frist vorgeschla-
gen, so beruft die Institutsvorsteherin oder der Institutsvorsteher insoweit nach pflicht-
gemäßem Ermessen. 

 
(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach 

Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. 
 
(6) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied aus, ist für die verbleibende 

Amtszeit des Prüfungsausschusses eine Neuberufung vorzunehmen. 
 

§ 4 Befangenheit 
 
(1) Bei der Zulassung zur Prüfung und bei der Prüfung dürfen Prüfungsausschuss-mit-

glieder nicht mitwirken, die befangen sind. Die §§ 20 und 21 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung 
gelten entsprechend. 

 
(2) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen fühlen, oder Prüflinge, die die Be-

sorgnis der Befangenheit geltend machen wollen, haben dies der Studienleitung mit-
zuteilen, während der praktischen Prüfung dem Prüfungsausschuss. 

 
(3) Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Studienleitung, 

während der praktischen Prüfung der Prüfungsausschuss. 
 
(4) Ist infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses 

nicht möglich, kann die Studienleitung die Durchführung der Prüfung einem anderen 
Prüfungsausschuss übertragen. Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung 
der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. 

 
§ 5 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

 
(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte für die Dauer der Berufungszeit eine 

Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und stellvertretende Vorsitzende. Vorsitzende 
und stellvertretende Vorsitzende sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindes-

tens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzen-
den oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
§ 6 Verschwiegenheit 

 
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle 
Prüfungsvorgänge Dritten gegenüber Verschwiegenheit zu wahren.  
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Abschnitt II: 
Allgemeine Regelungen für die Prüfung nach dem Basislehrgang und für die 

Erste Verwaltungsprüfung 
 

§ 7 Prüfungstermine 
 
Die Studienleitung setzt die Prüfungstermine fest, veranlasst die Einladung der zur Prüfung 
zugelassenen Prüflinge und die Benachrichtigung der Arbeitgeber. 
 
 

§ 8 Aufsicht bei schriftlichen Prüfungen 
 
(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden unter Aufsicht angefertigt. Die Studienlei-

tung bestimmt, wer die Aufsicht führt. 
 
(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind getrennt in verschlossenen Umschlägen auf-

zubewahren. Die Umschläge werden erst an den Prüfungstagen in Gegenwart der 
Prüflinge geöffnet. Bei jeder Aufgabe ist die Zeit, in der sie zu lösen ist, und die Hilfs-
mittel, die benutzt werden können, anzugeben. Die Prüflinge sind auf die Folgen ord-
nungswidrigen Verhaltens (§ 10) hinzuweisen. 

 
(3) Die Lösungen dürfen keinen Hinweis auf den Prüfling enthalten. 
 
(4) Die oder der Aufsichtführende fertigt eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 

1, vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit und verzeichnet auf jeder Arbeit den Zeit-
punkt der Abgabe. Die abgegebenen schriftlichen Prüfungsarbeiten sind in einem 
Umschlag zu verschließen und der Geschäftsstelle des Studieninstituts unmittelbar 
zu übersenden. 

 
§ 9 Beurteilung der schriftlichen Prüfungsarbeiten 

 
(1) Jede schriftliche Prüfungsarbeit ist von einer Fachlehrerin oder einem Fachlehrer und 

von einem Mitglied oder einem stellvertretenden Mitglied des Prüfungsausschusses 
zu beurteilen. Die Studienleitung bestimmt, wer die Erst- und Zweitbegutachtung vor-
nimmt. 

 
(2) Nach Begutachtung stehen die Prüfungsarbeiten allen Mitgliedern des Prüfungsaus-

schusses in den Geschäftsräumen des Studieninstituts zur Einsichtnahme zur Verfü-
gung. Jedes Mitglied ist berechtigt, eine von dem Urteil des Gutachters oder Mitgut-
achters abweichende Beurteilung mit Begründung schriftlich zu vermerken. 

 
(3) Bei abweichender Beurteilung bewertet der Prüfungsausschuss die schriftliche Prü-

fungsarbeit endgültig. 
 
(4) Erst nach endgültiger Bewertung sämtlicher schriftlicher Prüfungsarbeiten darf die 

Anonymität aufgehoben werden.  
 

§ 10 Täuschungsversuch und Verstöße gegen die Ordnung 
 
(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, namentlich eines Täuschungsver-

suchs, des Besitzes oder der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel sowie erhebli-
cher Störungen der Ordnung können je nach dem Grad der Verfehlung ausgespro-
chen werden: 

 
(a) dem Prüfling kann die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistun-

gen aufgegeben werden; 
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(b) Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, können für 
"ungenügend" (0 Punkte) erklärt werden; 

 
(c) die Prüfung kann insgesamt für nicht bestanden erklärt werden. 

 
Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 

 
(2) Einen Prüfling, der sich bei der Anfertigung einer schriftlichen Prüfungsarbeit ord-

nungswidrig verhält, kann die Aufsichtsführung von der Fortsetzung dieser Arbeit aus-
schließen. Die Aufsichtsführung hat dies in der Niederschrift (Anlage 1) zu vermerken 
und die Studienleitung unverzüglich zu unterrichten. 

 
(3) Auch nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses kann der Prüfungsausschuss 

diese für nicht bestanden erklären, jedoch nur innerhalb einer Frist von einem Jahr 
seit dem Tage der praktischen Prüfung. 

 
(4) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach Absatz 1 und 3 ist der Prüfling 

zu hören. 
 

§ 11 Bewertung 
 
(1) Für die einzelnen Prüfungsleistungen und das Gesamtergebnis der Ersten Verwal-

tungsprüfung werden folgende Noten erteilt: 
 

sehr gut, 15 oder 14 Punkte: 
eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung 

 
gut, 13, 12, 11 Punkte: 
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung; 

 
befriedigend, 10, 9, 8 Punkte: 
eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung; 

 
ausreichend, 7, 6, 5 Punkte: 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, im Ganzen aber den Anforderungen noch 
entspricht; 

 
mangelhaft, 4, 3, 2 Punkte: 
eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, 
dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehba-
rer Zeit behoben werden könnten;  

 
ungenügend, 1 oder 0 Punkte: 
eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden könnten. 

 
(2) Bei der Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten sind nicht nur die Richtigkeit der 

Lösung, sondern auch deren Gliederung, die Art der Begründung sowie die sprachli-
che Darstellung zu berücksichtigen. 

 
§ 12 Krankheit, Rücktritt, Versäumnis 

 
(1) Ist ein Prüfling durch Krankheit oder sonstige von ihm nicht zu vertretende Umstände 

an der Ablegung von Prüfungsleistungen verhindert, so hat er dies im Falle der 
Krankheit durch ein ärztliches Zeugnis, im Übrigen in sonst geeigneter Form nachzu-
weisen. 
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(2) Ein Prüfling kann in besonderen Fällen mit Genehmigung der Vorsitzenden oder des 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von der Prüfung zurücktreten. 

 
(3) Im Falle des Absatzes 1 wird die Prüfung an einem von der Vorsitzenden oder vom 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin fortgesetzt. Sie 
oder er entscheidet auch, in welchem Umfang bereits erbrachte Prüfungsleistungen 
anzurechnen sind. 

 
(4) Schriftliche Prüfungsarbeiten, zu denen ein Prüfling ohne hinreichende Entschuldi-

gung nicht erscheint oder deren Lösung er ohne hinreichende Entschuldigung nicht 
oder nicht rechtzeitig abliefert, werden mit der Note „ungenügend (0 Punkte)“ bewer-
tet. 

 
(5) Erscheint ein Prüfling ohne hinreichende Entschuldigung nicht zur praktischen Prü-

fung oder tritt er ohne Genehmigung von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. Die Feststellung trifft der Prüfungsausschuss. 

 
§ 13 Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung 

 
Prüflingen mit Behinderungen sowie Prüflingen, die eine krankheitsbedingte Beeinträchti-
gung zum Zeitpunkt der Prüfung aufweisen, ohne prüfungsunfähig zu sein, ist auf Antrag für 
die Teilnahme an Prüfungen durch die Studienleitung der ihrer Behinderung oder krankheits-
bedingten Beeinträchtigung angemessene Nachteilsausgleich zu gewähren. 
Die Nachteilsausgleiche dürfen nach Art und Umfang nicht zu einer qualitativen Herabset-
zung der Prüfungsanforderungen insgesamt führen. 
 

§ 14 Einsichtnahme und Aufbewahrungsfristen 
 
(1) Der Prüfling kann nach Abschluss des Prüfungsverfahrens innerhalb eines Jahres 

Einsicht in die von ihm gefertigten Prüfungsarbeiten einschließlich ihrer Bewertung 
nehmen. 

 
(2) Die Prüfungsunterlagen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Eine Zweitaus-

fertigung der Niederschrift und eine Zweitschrift des Prüfungszeugnisses ist der Ein-
stellungskörperschaft zur Aufnahme in die Personalakte zu übersenden. 

 
Abschnitt III: 

Prüfung nach dem Basislehrgang 
 

§ 15 Ziele, Gegenstand und Bestehen der Prüfung nach dem Basislehrgang 
 
(1) Die Prüfung nach dem Basislehrgang dient der Feststellung, ob der Prüfling über die 

Fach- und Sozialkompetenzen zur Wahrnehmung von Aufgaben verfügt, für die die 
Prüfung nach dem Basislehrgang Voraussetzung ist. 

 
(2) Sie hat den aus der kommunalen Verwaltungspraxis erwachsenden Anforderungen 

und Aufgabenstellungen mit unterschiedlichem Verantwortungs- und Schwierigkeits-
grad Rechnung zu tragen. 

 
(3) Aus den Fächern Staats- und Europarecht, Allgemeines Verwaltungsrecht und Kom-

munalrecht des Kompetenzbereiches „Rechtliche Kompetenzen“ ist im Basislehrgang 
zur Wissensabfrage eine schriftliche Prüfungsarbeit zu erbringen. Der Umfang der 
schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt 90 Minuten. 

 
(4) Aus den Fächern Verwaltungsorganisation, Kommunales Finanzmanagement inklu-

sive Kommunale Abgaben des Kompetenzbereiches „Betriebs-/Finanzwirtschaftliche 
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Kompetenzen“ ist im Basislehrgang zur Wissensabfrage eine schriftliche Prüfungsar-
beit zu erbringen. Der Umfang der schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt 60 Minuten. 

 
(5) Der Basislehrgang ist bestanden, wenn 
 

(a) der Durchschnitt der schriftlichen Prüfungsarbeiten mindestens 5 Punkte be-
trägt und 

 
(b) keine schriftliche Prüfungsarbeit mit 0 oder 1 Punkten bewertet wird. 

 
(6) Über das Ergebnis der Prüfung nach Abschluss des Basislehrgangs ist eine Nieder-

schrift nach dem Muster der Anlage 2 zu fertigen, die von den Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen ist. 

 
(7) Wer die Prüfung des Basislehrgangs besteht, erhält einen Nachweis nach dem Mus-

ter der Anlage 3. Wer die Prüfung des Basislehrgangs nicht bestanden hat, erhält 
hierüber einen Bescheid des Studieninstituts. 

 
(8) Ist die Prüfung des Basislehrgangs nicht bestanden, können nicht ausreichende 

schriftliche Prüfungsarbeiten (weniger als 5 Punkte) innerhalb von 6 Monaten nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses einmal wiederholt werden. 

 
Abschnitt IV: 

Erste Verwaltungsprüfung 
 

§ 16 Ziele, Gegenstand und Lehrgangsleistungen 
 
(1) Die Erste Verwaltungsprüfung dient der Feststellung, ob der Prüfling über die Fach- 

und Sozialkompetenzen zur Wahrnehmung von Aufgaben verfügt, für die die Erste 
Prüfung Voraussetzung ist. 

 
(2) Sie hat den aus der kommunalen Verwaltungspraxis erwachsenden Anforderungen 

und Aufgabenstellungen mit unterschiedlichem Verantwortungs- und Schwierigkeits-
grad Rechnung zu tragen. 

 
(3) Vor der Ersten Verwaltungsprüfung ist der Lehrgangspunktwert des Aufbaulehrgangs 

zu ermitteln. Für die Lehrgangsleistungen gelten die §§ 10, 11 und 12 Absatz 1 und 3 
Satz 1 und Absatz 4 sinngemäß. Ist die Erbringung einer Lehrgangsleistung in beson-
deren Fällen nicht möglich, kann ausnahmsweise auf die Erbringung dieser Leistung 
verzichtet werden. 
Die erforderlichen Entscheidungen zu den Sätzen 2 und 3 trifft die Studienleitung. 

 
(4) In dem Nachweis nach Anlage 4, den das Studieninstitut erstellt, sind die Punktwerte 

der im Lehrgang nach dem Lehr- und Stoffverteilungsplan erbrachten Lehrgangsleis-
tungen zum Lehrgangspunktwert zusammenzufassen. Der Lehrgangspunktwert ist 
der oder dem Beschäftigten bekanntzugeben. 

 
§ 17 Gliederung der Ersten Verwaltungsprüfung 

 
Die Erste Verwaltungsprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. 
Die schriftliche Prüfung geht der praktischen Prüfung voraus. 
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§ 18 Prüfungsarbeiten für die Erste Verwaltungsprüfung 
 
(1) In der Ersten Verwaltungsprüfung sind im schriftlichen Teil vier Prüfungsarbeiten von 

jeweils 120 Minuten Dauer anzufertigen, davon mindestens zwei aus dem Bereich 
„Rechtliche Kompetenzen“ und mindestens eine aus dem Bereich „Betriebs-/Finanz-
wirtschaftliche Kompetenzen“ (s. Anlage 5). Die Studienleitung bestimmt die Aufga-
ben für die schriftliche Prüfung. Die Prüfungsaufgaben sollen fächerübergreifende Be-
züge aufweisen. 

 
(2) Die Prüfungsfächer sind den Prüflingen spätestens einen Monat vor Beginn der 

schriftlichen Prüfung bekanntzugeben.  
 

§ 19 Zulassung zur praktischen Prüfung 
 
(1) Ein Prüfling ist zur praktischen Prüfung zugelassen, wenn 
 

(a) drei schriftliche Prüfungsarbeiten mit mindestens 5 Punkten bewertet sind und 
 

(b) der Durchschnitt der vier schriftlichen Prüfungsarbeiten mindestens 5 Punkte 
ergibt. 

 
(2) Bei Nichtzulassung ist die Prüfung nicht bestanden. 
 

§ 20 Praktische Prüfung 
 
(1) Die praktische Prüfung besteht aus einer handlungs- und praxisorientierten Situation, 

in welcher der Prüfling vorrangig seine berufsspezifischen sozialen und kommunikati-
ven Kompetenzen nachweisen soll. Die praktische Prüfung soll in der Ersten Verwal-
tungsprüfung für den einzelnen Prüfling nicht länger als 20 Minuten dauern. Dem 
Prüfling ist eine Vorbereitungszeit von maximal 30 Minuten zu gewähren. 

 
(2) Die Studienleitung legt die Aufgabe für die praktische Prüfung fest und bestimmt die 

Prüfenden. 
 
(3) Spätestens am zehnten Tage vor der praktischen Prüfung sind den Prüflingen die Zu-

lassung zur praktischen Prüfung, die Prüfungsfächer und die Ergebnisse der schriftli-
chen Prüfung bekannt zu geben. 

 
(4) Die Erste Verwaltungsprüfung ist nicht öffentlich. Beauftragte der Bezirksregierung 

und des zuständigen Ministeriums NRW sowie die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Berufsbildungsausschusses können anwesend sein. Der Prüfungsaus-
schuss kann andere Personen als Gäste zulassen. Bei der Beratung über das Prü-
fungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sein. 

 
(5) Wird die Leistung in der praktischen Prüfung mit „ungenügend“ bewertet, ist die Erste 

Verwaltungsprüfung insgesamt nicht bestanden. 
 

§ 21 Feststellung des Gesamtergebnisses der Ersten Verwaltungsprüfung 
 

(1) Nach der praktischen Prüfung trifft der Prüfungsausschuss die Entscheidung darüber, 
ob und mit welchem Gesamtergebnis die Erste Verwaltungsprüfung bestanden ist. 

 
(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses werden 
 

(a) der Lehrgangspunktwert mit 30 v.H., 
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(b) der Punktwert für die Leistungen in der schriftlichen Prüfung mit 50 v.H., wo-
bei die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsarbeiten gleich gewichtet werden, 
und 

 
(c) der Punktwert für die Leistungen in der praktischen Prüfung mit 20 v.H. be-

rücksichtigt. 
 
(3) Bruchwerte sind ohne Rundung bis zur zweiten Dezimalstelle zu errechnen. 
 
(4) Die Punktwerte nach Absatz 2 werden entsprechend ihrem jeweiligen Anteilsverhält-

nis zu einem Punktwert für die Abschlussnote zusammengefasst. Den ermittelten 
Punktwerten entsprechen folgende Noten: 

 
13,50 bis 15,00 = sehr gut, 
 
10,50 bis 13,49 = gut, 
 
7,50 bis 10,49 = befriedigend, 
 
5,00 bis 7,49 = ausreichend. 

 
(5) Die Erste Verwaltungsprüfung ist bestanden, wenn mindestens die Gesamtnote „aus-

reichend“ (5,00 Punkte) erreicht ist. Auf § 20 Absatz 5 wird hingewiesen. 
 
(6) Über den Verlauf der praktischen Prüfung und über die Feststellung des Gesamter-

gebnisses der Ersten Verwaltungsprüfung ist eine Niederschrift nach dem Muster der 
Anlage 6 zu fertigen, die von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen ist. 

 
§ 22 Zeugnis 

 
(1) Wer die Erste Verwaltungsprüfung besteht, erhält ein Zeugnis nach dem Muster der 

Anlage 6. 
 
(2) Wer die Erste Verwaltungsprüfung nicht bestanden hat, erhält hierüber einen Be-

scheid des Studieninstituts. 
 
(3) Das zuständige Studieninstitut kann Beschäftigten, die vor Inkrafttreten der Prüfungs-

ordnung vom 08.06.2014 die Erste Verwaltungsprüfung für Beschäftigte bestanden 
haben, auf Antrag eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 8 erteilen. 

 
§ 23 Wiederholung der Ersten Verwaltungsprüfung 

 
(1) Eine nicht bestandene Erste Verwaltungsprüfung kann einmal wiederholt werden. 
 
(2) Bei der Wiederholungsprüfung können auf Antrag des Prüflings Prüfungsleistungen 

erlassen werden, bei denen bereits eine Bewertung mit mindestens „ausreichend“ 
(5 Punkte) erzielt wurde. § 18 gilt entsprechend. 

 
(3) Der Lehrgangspunktwert wird aus der ersten Prüfung übernommen. 
 
(4) Soweit der Lehrgang teilweise wiederholt wird, sind bei der Ermittlung der Lehrgangs-

leistungen die im Wiederholungslehrgang gefertigten schriftlichen Leistungsnach-
weise zusätzlich mit einzubeziehen. 

 



Nr. 49/2023 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 29 

(5) Soweit der Lehrgang vollständig wiederholt wird, werden für die Bewertung der Lehr-
gangsleistungen ausschließlich die im Wiederholungslehrgang erbrachten Leistungen 
zugrunde gelegt. 

 
§ 24 Widersprüche 

 
Entscheidungen über Widersprüche in Prüfungsangelegenheiten trifft der Prüfungsaus-
schuss. Dieser kann die Aufgabe der Studienleitung übertragen. 
 

Abschnitt V: Schlussbestimmungen 
 

§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung 
 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt der Stadt 

Essen in Kraft. Sie wurde am 12.09.2023 gem. § 47 Abs. 1 Satz 2 BBiG durch das für 
Kommunales zuständige Ministerium genehmigt. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung vom 14.11.2019 außer Kraft. 
 
(3) Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen, die vor dem 12.09.2023 einge-

richtet worden sind, gelten die Bestimmungen der bisherigen Prüfungsordnung fort. 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 Niederschrift über die Durchführung des schriftlichen Teils des Basislehrgangs 

und der Ersten Verwaltungsprüfung  
 
Anlage 2 Prüfungsniederschrift Basislehrgang 
 
Anlage 3 Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme am Basislehrgang 
 
Anlage 4 Nachweis Lehrgangspunktwert Aufbaulehrgang 
 
Anlage 5 Prüfungsfächer der Ersten Verwaltungsprüfung 
 
Anlage 6 Prüfungsniederschrift Erste Verwaltungsprüfung 
 
Anlage 7 Prüfungszeugnis Erste Verwaltungsprüfung 
 
Anlage 8 Bescheinigung 
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Anlage 1 
 

Niederschrift über die Durchführung des schriftlichen Teils des Basislehrgangs und 
der Ersten Verwaltungsprüfung 

(Studieninstitut Essen) 
 
Niederschrift über die Durchführung des schriftlichen Teils des Basislehrgangs / der Ersten 
Verwaltungsprüfung - Lehrgang VL … am (Tag und Datum) in der Zeit von bis Uhr in (Ort, 
Anschrift) 
 
Prüfungsarbeit im Fach: 
 
Aufsicht führte Frau / Herr: 
 
 
Die Namen der Prüflinge ergeben sich aus der beiliegenden Sitzordnung. Es fehlten: 
 
 
 
Die Prüflinge wurden vor der Prüfung über die umseitig abgedruckten Vorschriften des § 10 
der Prüfungsordnung (ordnungswidriges Verhalten) belehrt.  
 
 
 
Vor Beginn der Prüfung wurde den Prüflingen das erforderliche, vom Studieninstitut gekenn-
zeichnete Schreibpapier ausgehändigt. Der verschlossene Briefumschlag, der die Prüfungs-
arbeit enthielt, wurde in Anwesenheit der Prüflinge geöffnet. Jedem Prüfling wurde ein Ab-
druck der Prüfungsaufgabe übergeben. 
 
Die zugelassenen Hilfsmittel ergeben sich aus der Prüfungsaufgabe. 
 
Während der für die Prüfung festgesetzten Zeit haben die umseitig aufgeführten Prüflinge 
den Prüfungsraum zu den angegebenen Zeiten verlassen. 
 
Es ereigneten sich während der Prüfung keine / folgende Unregelmäßigkeiten:  
 
 
 
Der Zeitpunkt der Abgabe wurde auf jeder Arbeit vermerkt. 
 
Die abgegebenen Arbeiten habe ich in einem Briefumschlag verschlossen in der Geschäfts-
stelle des Studieninstituts Frau / Herrn übergeben bzw. selbst an mich genommen. 
 
Anlagen: Sitzordnung, Prüfungsaufgaben 
 
 
 
Ort/ Datum Unterschrift der/s Aufsichtführenden 
 
 
  



Nr. 49/2023 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 31 

Anlage 1 
 
(Rückseite) 
 
Auszug aus der Prüfungsordnung für Beschäftigte im kommunalen Verwaltungsdienst:  
 

§ 10 Täuschungsversuch und Verstöße gegen die Ordnung 
 
(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, namentlich eines Täuschungsver-

suchs, des Besitzes oder der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel sowie erhebli-
cher Störungen der Ordnung können je nach dem Grad der Verfehlung ausgespro-
chen werden: 

 
1. dem Prüfling kann die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistun-

gen aufgegeben werden; 
 

2. Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, können für 
"ungenügend" (0 Punkte) erklärt werden; 

 
3. die Prüfung kann insgesamt für nicht bestanden erklärt werden. 

 
Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 

 
(2) Einen Prüfling, der sich bei der Anfertigung einer schriftlichen Prüfungsarbeit ord-

nungswidrig verhält, kann die Aufsichtsführung von der Fortsetzung dieser Arbeit aus-
schließen. Die Aufsichtsführung hat dies in der Niederschrift (Anlage 1) zu vermerken 
und die Studienleitung unverzüglich zu unterrichten. 

 
(3) Auch nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses kann der Prüfungsausschuss 

diese für nicht bestanden erklären, jedoch nur innerhalb einer Frist von einem Jahr 
seit dem Tage der praktischen Prüfung. 

 
(4) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach Absatz 1 und 3 ist der Prüfling 

zu hören. 
 
 
Abwesenheitsliste 
 
Während der Prüfung verließen die nachstehend aufgeführten Prüflinge zu den angegebe-
nen Zeiten den Prüfungsraum:  
 
 
 

Name, Vorname  von bis Uhr 
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Anlage 2 
 

Prüfungsniederschrift Basislehrgang 
 
Vor- und Zuname  
Geburtsdatum  

 
hat an der Prüfung nach dem Basislehrgang gem. der Prüfungsordnung für die Erste Verwal-
tungsprüfung der Beschäftigten im kommunalen Verwaltungsdienst (POV-Kom-I) vom 
____.2023 teilgenommen. 
 
Dem Prüfungsausschuss gehörten an: 
 
Vorsitzende/Vorsitzender: 
Mitglied: 
Mitglied: 
 
 
 
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsarbeiten: 
 
Prüfungsarbeiten  Punktwert 
Kompetenzbereich „Rechtliche Kompetenzen“  
Kompetenzbereich „Betriebs-/Finanzwirtschaftliche Kompetenzen“  

 
 
Mitteilung des Prüfungsausschusses: 
 
- Beim Bestehen der Prüfung: 

Das Prüfungsergebnis wird dem Prüfling nach der Prüfungsausschusssitzung 
kurzfristig bekanntgegeben.  

 
- Beim erstmaligen Nichtbestehen der Prüfung: 

Die Prüfung ist gem. § 15 Abs. 5 nicht bestanden. Nicht ausreichende schriftli-
che Prüfungsarbeiten (weniger als 5 Punkte) können gem. § 15 Abs. 8 inner-
halb von 6 Monaten nach Bekanntgabe des Ergebnisses einmal wiederholt 
werden. 

 
- Beim Nichtbestehen der Prüfung bei Wiederholung: 

Die Prüfung ist gem. § 15 Abs. 5 i. V. m. Abs. 8 endgültig nicht bestanden. 
 
Datum: 
 
 
Vorsitzende/Vorsitzender 
 
Mitglied 
 
Mitglied 
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Anlage 3 
 

Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme am Basislehr-
gang 

(Studieninstitut Essen) 
 

NACHWEIS 
ÜBER DIE TEILNAHME AM BASISLEHRGANG DES VERWALTUNGSLEHRGANGS I 

 
(Vor- und Zuname) 
 
geb. am                                                                                       in                
 
 
hat in der Zeit vom                                bis                                   an einem Basislehrgang des 
Verwaltungslehrgangs I teilgenommen und diesen mit folgenden schriftlichen Ergebnissen 
erfolgreich bestanden: 
 
 
 
Rechtliche Kompetenzen (Punktzahl) 
 
Betriebswirtschaftliche/Finanzwirtschaftliche Kompetenzen (Punktzahl) 
 
 
 
 
 
Ort / Datum 
 
 
 
Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses Mitglied des Prüfungsausschusses 
 
 
 
sehr gut (15-14 Punkte) = eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-

chende Leistung 
gut (13-11 Punkte) =  eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
befriedigend (10-8 Punkte) = eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende 

Leistung 
ausreichend (7-5 Punkte) = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 

den Anforderungen noch entspricht 
mangelhaft (4-2 Punkte) = eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die 

jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkennt-
nisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit be-
hoben werden könnten 
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Anlage 4 
 

Erste Verwaltungsprüfung Verwaltungslehrgang I (VL I) 
 

Nachweis des Lehrgangspunktwertes für den Aufbaulehrgang 
 

(Vor- und Zuname) 
 
 
 
Ergebnisse des Aufbaulehrgangs Ergebnis Klausuren 

Allgemeines Verwaltungsrecht  

Kommunalrecht   

Recht der Gefahrenabwehr  

Sozialrecht   

Personalrecht / Bürgerliches Recht  

Verwaltungsorganisation und E-Govern-
ment 

 

Kosten- und Leistungsrechnung  

Kommunales Finanzmanagement inkl. 
Kommunale Abgaben / Kommunale Buch-
führung 

 

Summe Punktwert  

 
 
Berechnung des Lehrgangspunktwertes: 
 
Summe aller Punktwerte der Klausurarbeiten                    : 8 =                       
 
Ort, den  
 
 
 
                                                       
sachlich und rechnerisch richtig       Studienleitung 
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Anlage 5 
 
 
 
Prüfungsfächer 
 
Erste Verwaltungsprüfung Verwaltungslehrgangs I (VL I) 
 
 
 
Kompetenzbereich „Rechtliche Kompetenzen“ 
 
 
 
• Allgemeines Verwaltungsrecht 
 
 
 
• Kommunalrecht 
 
 
 
• Recht der Gefahrenabwehr 
 
 
 
• Sozialrecht 
 
 
 
• Personalrecht und Bürgerliches Recht 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzbereich „Betriebs- / Finanzwirtschaftliche Kompetenzen“ 
 
 
 
• Verwaltungsorganisation und E-Government 
 
 
 
• Kosten- und Leistungsrechnung 
 
 
 
• Kommunales Finanzmanagement inkl. Kommunale Abgaben und Kommunale Buch-

führung 
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Anlage 6 
 

Prüfungsniederschrift 
 
Vor- und Zuname  
Geburtsdatum  

 
hat an der Prüfung gem. der Prüfungsordnung für die Erste Verwaltungsprüfung der Be-
schäftigten im kommunalen Verwaltungsdienst (POV-Kom-I) vom ____ teilgenommen. 
 
Dem Prüfungsausschuss gehörten an: 
 
Vorsitzende/Vorsitzender: 
Mitglied: 
Mitglied: 
 
 
 
Zur Prüfung zugezogene Lehrkräfte:  
 
 
Der beiliegende Berechnungsbogen, aus dem die Einzelleistungen des Prüflings hervorge-
hen, ist Bestandteil dieser Niederschrift.  
 
 
Als Gesamtergebnis der Prüfung wurde die Note                                                       festge-
setzt. 
 
 
Mitteilung des Prüfungsausschusses: 
 
- Beim Bestehen der Prüfung: 

Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling bekanntgegeben worden. 
Das Prüfungszeugnis wurde ihm ausgehändigt.  

 
- Beim erstmaligen Nichtbestehen der Prüfung: 

Der Prüfling kann gem. § 19 der Prüfungsordnung zur praktischen Prüfung 
nicht zugelassen werden. Er hat damit die Prüfung nicht bestanden und soll 
sie nach Ablauf von         Monaten wiederholen. 
Die Leistung in der praktischen Prüfung wurde mit ungenügend bewertet. Die 
Prüfung ist somit gem. § 20 Abs. 5 nicht bestanden. 

 
- Beim Nichtbestehen der Prüfung bei Wiederholung: 

Der Prüfling kann gem. § 19 der Prüfungsordnung zur praktischen Prüfung 
nicht zugelassen werden. Die Prüfung ist damit endgültig nicht bestanden. 
Die Leistung in der praktischen Prüfung wurde mit ungenügend bewertet. Die 
Prüfung ist somit gem. § 20 Abs. 5 endgültig nicht bestanden. 

 
Datum: 
 
Vorsitzende/Vorsitzender 
 
Mitglied 
 
Mitglied 
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Anlage 6 
 
(Rückseite) 
 
Berechnungsbogen zur Prüfungsniederschrift Erste Verwaltungsprüfung 
 
Name  
Geburtsdatum  

 
 
1. Lehrgangspunktwert   

 
 
Prüfungsarbeiten  Punktwert 
Fach 1  
Fach 2  
Fach 3  
Fach 4  
2. Punktwert schriftliche Prüfungen (Summe: 4)  

 
3. Punktwert praktische Prüfung   

 
 
In das Ergebnis fließen nach § 21 POV-Kom I ein der Punktwert 
 
a) des Lehrgangs mit 30 %   
b) der schriftlichen Prüfung mit 50 %  
c) der praktischen Prüfung mit 20 %  
Dem ermittelten Punktwert von  
entspricht gem. § 21 Absatz 4 POV-Kom I die Note  

 
Datum: 
 
 
 
Rechnerisch richtig:     
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Anlage 7 
 

(Studieninstitut Essen) 
 
 

P R Ü F U N G S Z E U G N I S 
 
 
 

(Vor- und Zuname) 
 
 

geb. am                              in 
 
 
 
hat in der Zeit vom                  bis                an einem Verwaltungslehrgang I teilgenommen 
und  
heute die  
 
 
 
 

Erste Verwaltungsprüfung 
 

für Beschäftigte im kommunalen Verwaltungsdienst 
 

- Fortbildungsprüfung nach § 56 des Berufsbildungsgesetzes - 
 
 
mit dem Gesamtergebnis [ Note / Punktwert] bestanden. Damit ist die Berechtigung  
verbunden, künftig die Berufsbezeichnung  
 
 
 

"Verwaltungswirtin / Verwaltungswirt" 
 
 
 
zu führen.  
 
Ort / Datum  
 
 
Vorsitzende/r Mitglied 
des Prüfungsausschusses des Prüfungsausschusses 
 
sehr gut (13,50 bis 15,00) = eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-

chende Leistung 
gut (10,50 bis 13,49) = eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung  
befriedigend (7,50 bis 10,49) = eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende 

Leistung ausreichend 
 (5,00 bis 7,49) = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 

den Anforderungen noch entspricht 
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Anlage 8 
 

(Studieninstitut Essen) 
 
 
 

B e s c h e i n i g u n g 
 
 
 

(Vor- und Zuname) 
 
 

geboren am                                  in 
 
 
hat in der Zeit vom                                    bis  
 
 
an einem Verwaltungslehrgang I teilgenommen und am                                     die  
 
 
 

Erste Verwaltungsprüfung 
für Beschäftigte im kommunalen Verwaltungsdienst 

 
 
 
bestanden. 
 
Damit ist die Berechtigung verbunden, künftig die Berufsbezeichnung  
 
 
 

"Verwaltungswirtin / Verwaltungswirt" 
 
 
 
zu führen.  
 
 
 
Ort / Datum  
 
 
 
 
Studienleitung 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-
ser Prüfungsordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung gemäß 
§ 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Prüfungsordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Prüfungsordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
   Thomas Kufen 
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252/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 14. Januar 2024 
in der Essener Innenstadt 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag in der Essener Innenstadt erfolgt im zeitlichen und räum-

lichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
14. Januar 2024; Essen On Ice  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch den innerhalb des auf dem Plan (Anlage 2 a) 
gekennzeichneten Straßenverbundes definiert:  
 
Berliner Platz, Friedrich-Ebert-Straße, Schützenbahn einschl. der darüber gelegenen, posta-
lisch zum Porscheplatz gehörenden Rathaus-Galerie, Varnhorststraße, Hollestraße, Am 
Hauptbahnhof, Hachestraße, Hindenburgstraße, Ostfeldstraße bis Berliner Platz 
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar. 
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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253/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 10. März 2024 
im Stadtteil Essen–Steele 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Steele erfolgt im zeitlichen und räumli-

chen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
 10. März 2024; 23. Gilde der Marktschreier  
 
 Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  
 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide  
Straßenseiten) definiert:  
 
Grenoblestraße ab Paßstraße, Henglerstraße, Grendtor, Paßstraße bis Grenoblestraße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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254/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 17. März 2024 
im Stadtteil Essen–Werden 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Werden erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
17. März 2024; 14. Frühlingsfest mit Stoff- und Tuchmarkt  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Kastellplatz, Hardenbergufer, Joseph-Breuer-Straße, Heckstraße, Wigstraße, Propsteistraße, 
Gelände der Folkwang-Universität, Klemensborn, Rittergasse bis Kastellplatz  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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255/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 07. April 2024 
im Stadtteil Essen–Rüttenscheid 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Rüttenscheid erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
07. April 2024: Techno Classica  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Alfredstraße ab Einmündung Krawehlstraße bis zur Einmündung Manfredstraße, Manfreds-
traße, Ursulastraße, Wittekindstraße, Rüttenscheider Straße bis Einmündung Giradetstraße, 
Giradetstraße (einbezogen: Giradetcenter) bis Paulinenstraße, Paulinenstraße bis Cäcilien-
straße, Witteringstraße, Rüttenscheider Straße, Krawehlstraße bis zur Einmündung Alfred-
straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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256/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 14. April 2024 
im Stadtteil Essen–Altenessen 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Altenessen erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
14. April 2024; Frühjahrskirmes  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide  
Straßenseiten) definiert:  
 
Altenessener Straße von der Einmündung Vogelheimer Straße bis zur Einmündung Johan-
niskirchstraße, Karlstraße bis zur Einmündung Wilhem-Nieswandt-Allee, Johanniskirchstraße 
bis zur Einmündung Wolbeckstraße, Wolbeckstraße, Vogelheimer Straße bis zur Einmün-
dung Altenessener Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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257/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 12. Mai 2024 
in der Essener Innenstadt 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag in der Essener Innenstadt erfolgt im zeitlichen und räum-

lichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
12. Mai 2024; Essen.Original  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch den innerhalb des auf dem Plan (Anlage 2 f) 
gekennzeichneten Straßenverbundes definiert:  
 
Berliner Platz, Friedrich-Ebert-Straße, Schützenbahn einschl. der darüber gelegenen, posta-
lisch zum Porscheplatz gehörenden Rathaus-Galerie, Varnhorststraße, Hollestraße, Am 
Hauptbahnhof, Hachestraße, Hindenburgstraße, Ostfeldstraße bis Berliner Platz  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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258/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 12. Mai 2024 
im Stadtteil Essen–Kupferdreh 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Kupferdreh erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
12. Mai 2024; 4. Kupferdreh Karibisch  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Kupferdreher Straße ab Sandstraße, Poststraße, Colsmanstraße, Hofstraße, Kupferdreher 
Markt, Bahnstraße, Kupferdreher Straße bis Benderstraße, Byfanger Straße bis Schwer-
mannstraße, Schwermannstraße bis Sandstraße, Sandstraße bis Kupferdreher Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
  



Nr. 49/2023 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 60 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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259/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 12. Mai 2024 
im Stadtteil Essen–Steele 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Steele erfolgt im zeitlichen und räumli-

chen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
12. Mai 2024; 46. Steeler Weinfestival  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Grenoblestraße ab Paßstraße, Henglerstraße, Grendtor, Paßstraße bis Grenoblestraße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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260/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 26. Mai 2024 
im Stadtteil Essen–Kettwig 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Kettwig erfolgt im zeitlichen und räum-

lichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Ladenöff-
nungsgesetz NRW):  

 
26. Mai 2024; 10. Frühlingsfest  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Graf-Zeppelin-Straße ab Brederbachstraße bis Wilhelmstraße, Wilhelmstraße bis Freiligrath-
straße, Freiligrathstraße bis Gustavstraße, Gustavstraße bis Hauptstraße, Hauptstraße bis 
Einmündung Ruhrstraße, Ruhrstraße bis Brederbachstraße, Brederbachstraße bis Graf-Zep-
pelin-Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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261/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 09. Juni 2024 
im Stadtteil Essen–Werden 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Werden erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
09. Juni 2024; Wein und Kunst  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Kastellplatz, Hardenbergufer, Joseph-Breuer-Straße, Heckstraße, Wigstraße, Propsteistraße, 
Gelände der Folkwang-Universität, Klemensborn, Rittergasse bis Kastellplatz  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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262/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 09. Juni 2024 
im Stadtteil Essen–Borbeck 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Borbeck erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
09. Juni 2024; 40. Borbecker Autoschau mit Classic Day  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Fürstäbtissinstraße ab Einmündung Borbecker Straße, Heinrich-Brauns-Straße, Am Brach-
land, Weidkamp, Dionysiuskirchplatz, Hülsmannstraße, Kraftstraße, Otto-Brenner-Straße, 
Borbecker Straße bis Einmündung Fürstäbtissinstraße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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263/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages am 16. Juni 2024 
im Stadtteil Essen–Rüttenscheid 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Rüttenscheid erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
16. Juni 2024: 10. Kunstmeile  

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung.  

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr.  
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Alfredstraße ab Einmündung Krawehlstraße bis zur Einmündung Manfredstraße, Manfreds-
traße, Ursulastraße, Wittekindstraße, Rüttenscheider Straße bis Einmündung Giradetstraße, 
Giradetstraße (einbezogen: Giradetcenter) bis Paulinenstraße, Paulinenstraße bis Cäcilien-
straße, Witteringstraße, Rüttenscheider Straße, Krawehlstraße bis zur Einmündung Alfred-
straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar.  
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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264/2023 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
vom 4. Dezember 2023 

über eine Terminverlegung hinsichtlich des verkaufsoffenen Sonntages 

im 1. HJ 2024 
im Stadtteil Essen–Kupferdreh 

 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Ladenöffnungsgesetzes NRW vom 16. November 
2006 (GV. NW. S. 516) in Verbindung mit § 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz) vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird von der Stadt Essen als örtlicher Ordnungsbehörde 
aufgrund des § 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung für das Gebiet der 
Stadt Essen folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
(1) Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Essen-Kupferdreh erfolgt im zeitlichen und 

räumlichen Zusammenhang mit folgender Veranstaltung (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 La-
denöffnungsgesetz NRW):  

 
4. Kupferdreh Karibisch, der ursprünglich vorgesehene Termin am 12. Mai 2024 wird 
auf den 26. Mai 2024 verschoben. 

 
Die Gebietsgrenzen ergeben sich aus § 2 dieser Verordnung. 

 
(2) Die Öffnungszeiten gelten im Zeitraum von 13.00 bis 18.00 Uhr. 
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich wird im Einzelnen durch einen Straßenverbund (jeweils beide Straßen-
seiten) definiert:  
 
Kupferdreher Straße ab Sandstraße, Poststraße, Colsmanstraße, Hofstraße, Kupferdreher 
Markt, Bahnstraße, Kupferdreher Straße bis Benderstraße, Byfanger Straße bis Schwer-
mannstraße, Schwermannstraße bis Sandstraße, Sandstraße bis Kupferdreher Straße  
 
Die Anlage zu § 2 stellt den räumlichen Geltungsbereich bildlich dar. 
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 

der im Rahmen dieser Verordnung zugelassenen Zeiten und Örtlichkeiten offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden.  
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO 
NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 4. Dezember 2023 Der Oberbürgermeister 
 als örtliche Ordnungsbehörde 
 Thomas Kufen 
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Amt für Straßen und Verkehr 
 

265/2023 

Ungültigkeit einer Urkunde 
 
Der Auszug aus der Genehmigungsurkunde für den Verkehr mit Mietwagen mit dem amtli-
chen Kennzeichen E-R 4301 für die Ordnungsnummer 221 ausgestellt am 12.08.2021 für 
 
Taylan GmbH, 
Bunsenstr. 31 a, 45145 Essen 
 
ist verloren gegangen. 
 
Die Urkunde wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
29.11.2023 Der Oberbürgermeister 
 88-66 570 
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Grün und Gruga - Abteilung Friedhöfe 
 

266/2023 

Wiederbelegung von Reihengrabfeldern auf städtischen Friedhöfen 
 
Die Ruhezeiten folgender Reihengräber sind abgelaufen: 
 
Friedhof Feld Grab-Nr. Belegt in der Zeit 

von           bis 
Friedhof Frillendorf F 125 06/2003 – 06/2003 
Friedhof Frillendorf F 182 – 186 09/2003 – 03/2004 
Friedhof Kray 6 370 – 384 05/2003 – 04/2004 
Friedhof Kray 12 88 11/2011 – 11/2011 
Friedhof am Hallo 33 824 – 825 11/2011 – 02/2012 
Friedhof am Hallo 1 437 – 447 05/2011 – 06/2011 
Friedhof am Hallo 5 451 – 465 01/2004 – 04/2004 
Friedhof am Hallo 5 470 04/2004 – 04/2004 
Friedhof am Hallo 12 479 05/2003 – 05/2003 
Friedhof am Hallo 12 482 – 487 05/2003 – 12/2003 
Friedhof Heisingen II 48 110 09/2003 – 09/2003 
Friedhof Heisingen I 1 302 05/2003 – 05/2003 
Friedhof Heisingen I 1  315 03/2004 – 03/2004 
Friedhof Überruhr 20 447 – 452 06/2003 – 04/2004 
Friedhof Überruhr 33 A  824 – 832  02/2004 – 02/2004 
Friedhof Überruhr 33 A 845 – 860 02/2004 – 02/2004 
Friedhof Rellinghausen 2 327 – 336 05/2003 – 04/2004 
Friedhof Burgaltendorf 1 175 08/2003 – 08/2003 

 
Die Felder sollen in Kürze wiederbelegt werden. Die vorhandenen Grabzeichen können von 
Angehörigen, die sich als Eigentumsberechtigte ausweisen können, abgeholt werden. 
 
Die Friedhofsverwaltung wird über die Grabzeichen die nach dem 30.04.2024 vorhanden 
sind, anderweitig verfügen. 
 
Die Ruhezeit der Verstorbenen ist abgelaufen und kann nicht verlängert werden. 
 
01.12.2023 Der Oberbürgermeister 
 0201-402171 
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267/2023 

Wiederbelegung von Reihengrabfeldern auf städtischen Friedhöfen 
 
Die Ruhezeiten folgender Reihengräber sind abgelaufen: 
 

Friedhof Feld Grab-Nr. Belegt in der Zeit 
von           bis 

Terrassenfriedhof 59 101 – 208 01/2001 – 03/2004 
Friedhof am Schildberg M 301 – 411 a 02/1997 – 08/2003 
Friedhof am Hellweg 1 654 – 677  05/2003 – 04/2004 
Friedhof Bredeney 17 326 – 333 06/2003 – 04/2004 
Friedhof Werden II 24 210 – 220 05/2003 – 01/2004 
Friedhof Kettwig F 252 – 256 09/2002 – 04/2004 
Bergfriedhof 20 182 – 187 05/2003 – 04/2004 
Südwestfriedhof 7 200 – 206 12/2003 – 04/2004 
Südwestfriedhof 7 212 – 235 04/2003 – 03/2004 
Ostfriedhof 12 100 – 119 04/2002 – 04/2003 
Ostfriedhof 12 120 – 163 05/2003 – 03/2004 
Ostfriedhof 7 C 628 09/2003 – 09/2003 
Parkfriedhof 14 241 04/2012 – 04/2012 
Parkfriedhof 40 793 – 820 05/2003 – 04/2004 
Nordfriedhof C 418 – 468 05/2003 – 04/2004 
Nordfriedhof 18 406 – 411 09/2003 – 04/2004 
Friedhof Karnap 4 32 – 38 05/2003 – 04/2004 

 
Die Felder sollen in Kürze wiederbelegt werden. Die vorhandenen Grabzeichen können von 
Angehörigen, die sich als Eigentumsberechtigte ausweisen können, abgeholt werden. 
 
Die Friedhofsverwaltung wird über die Grabzeichen die nach dem 30.04.2024 vorhanden 
sind, anderweitig verfügen. 
 
Die Ruhezeit der Verstorbenen ist abgelaufen und kann nicht verlängert werden. 
 
01.12.2023 Der Oberbürgermeister 
 0201-402171 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Messe Essen GmbH 
 

268/2023 

Jahresabschluss 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der MESSE ESSEN GmbH 
 
hat am 20. Juni 2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt und be-
schlossen, den Bilanzverlust der MESSE ESSEN GmbH von € 61.788.364,09 der sich aus 
dem Jahresüberschuss 2022 von € 25.184,69 und dem Verlustvortrag von € 61.813.548,78 
aus den Vorjahren ergibt, auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden 
Wochen während der Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der MESSE ESSEN GmbH, 
Messeplatz 1, 45131 Essen, eingesehen werden.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Dr. Wasser-
mann Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rüttenscheider Str. 199, 45131 Essen, 
hat am 31. März 2023 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:  
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die MESSE ESSEN GmbH, Essen  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der MESSE ESSEN GmbH, Essen, - bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-schließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der MESSE ESSEN GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit 
 
Wir verweisen auf die Angabe im Anhang, in der die gesetzlichen Vertreter beschreiben, 
dass der Fortbestand der Gesellschaft mangels ausreichender eigener Erträge und Einnah-
men sowie aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Ertrags- und Liqui-
ditätsziele in erhöhtem Maße auch künftig von der rechtzeitigen und ausreichenden Bereit-
stellung von Finanzmitteln durch die Hauptgesellschafterin Stadt Essen abhängig ist. Wie im 
Anhang dargelegt, deuten diese Ereignisse und Gegebenheiten auf das Bestehen einer we-
sentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes 
Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.  
Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
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Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-
absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.  

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.  

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
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men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“  
 
Essen, den 31. März 2023  
 
DR. WASSERMANN AUDIT GmbH  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
 
Dr. Bernd Wassermann Stefanie Böckhorst 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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Suchthilfe direkt Essen gGmbH 
 

269/2023 

Jahresabschluss 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Suchthilfe direkt Essen gGmbH hat am 15. Juni 2023 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € 
festgestellt.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden 
Wochen während der Geschäftszeiten im Verwaltungsgebäude der Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH, Hoffnungstr. 24, 45127 Essen, eingesehen werden. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Märkische 
Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat am 11. 
Mai 2022 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für die Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen,– bestehend aus 
der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse 
 
● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

 
● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
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Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit 
 
Wir verweisen auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht Abschnitt „C. 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung“. Dort ist ausgeführt, dass der Fortbe-
stand der Gesellschaft auch zukünftig von der finanziellen Unterstützung des Hauptgesell-
schafters Stadt Essen abhängig ist. Dies umfasst auch die Verfügbarkeit ausreichender Li-
quidität, um jederzeit fälligen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Diese Gege-
benheiten deuten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB 
darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhaltes nicht modifizert. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig anzugeben. Darüber sind sie verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglich, und um ausreichend geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
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Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-

ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
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sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 

 
● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 
● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, den 3. Mai 2022 
 
Märkische Revision GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Karl-Heinz Berten ppa. Peter Bonk 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
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Öffentliche Zustellungen 
 

270/2023 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Belaid, Mohammed Schonnebeckhöfe 216 JobCenter Essen Nord-Ost, 
 45327 Essen  88-56 372 
 
Goudjinou, Codjo Erdwegstr. 53 JobCenter Essen Mitte, 
 45356 Essen  88-57 172 
 
Hussein, Amir Saber  Jugendamt, 
   88-51 648 
 
Kanteh, Lamin Wilhelmshavener Str. 4 JobCenter Essen Nord, 
 45329 Essen  88-56 999 
 
Kaschtovski, Nadine Huestr. 95 JobCenter Essen Nord-Ost, 
 45309 Essen  88-56 451 
 
Ledtje, Werner  Jugendamt, 
   88-51 243 
 
Pahlke, Florian Hindenburgstr. 59 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45127 Essen  88-56 222 
 
Rebic, Mario Lindenallee 55 JobCenter Essen 
 45127 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 030 
 
Schaffner, Remo  Jugendamt, 
   88-51 638 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




